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R UFERTUM
Anmerkungen ZUr ersten Gesamtdarstellung

Der Streit die Tauftfe wıird nıcht selten mit historischen Argumenten
geführt und entschieden. Das dürfte kein unproblematisches Unterfangen
se1in. Solange dieser Ötreit aber noch Impulse AUuUS der konfessionellen Tauf-
theologie erhält, wırd inNnan die theologiegeschichtlichen Stationen nıcht —

gestraft übergehen dürten. iıne solche Station 1st fraglos der Protest der
Täutfer die Kindertaufe 1im 16 Jahrhundert. Mıt ıhm beginnt die
Verunsicherung der Taufpraxıs 1im Protestantismus.
Wer siıch allerdings 1n die Anfänge dieser Entwicklung einarbeıten möchte,
wırd sowohl VO  a der Taufdiskussion als auch VO der Täuferforschung
enttäuscht werden. iıne Fülle unausgeglichener Meınungen, Verzerrungen
un Unterstellungen bestimmt die Fxkurse oder Andeutungen auf der
einen Seıte. Sıe lassen durchweg ıne SCHNAUC Kenntnıi1s der Quellen VOI-

missen. Und eine vordergründige, eilig umfassenderen Themen hin-
übergleitende Argumentatıon zeichnet sich auf der anderen Seite ab Hıer
fehlt das historische Interesse und dort die theologische Ausdauer.
Das mangelnde Interesse ware  A AE verzeihlich, wenn nıcht die kontrovers-
theologische Engführung des Taufproblems wieder einführte und damit die
ökumenische Absıcht, mit der ma  a} das Problem lösen versucht, des-
avoulerte. Die mangelnde Ausdauer hat einen sachlichen rund Für die
Täutfer 1ist die Taute eın isoliertes Thema, sondern ein Bauelement der
Ekklesiologie. Wer sich Kirchenreform bemüht, MU: auch die Form der
Taufe bedenken. In den Auseinandersetzungen 1St auf diesen Zusammen-
hang bisher wenıg geachtet worden. Andererseits impliziert die Taufe auch
Fragen, die über den Rahmen der Ekklesiologie hinausgreifen und für siıch
geklärt werden müßten.
An diesem Punkt die Untersuchung VO Rollin Stely Armour ein:
Anabaptist Baptısm Representative Study, (Studies 1n Anabaptist and
Mennonite History, Nr. 11), Scottdale 1966, 214 Sıe iSt ZUS einer Disser-
tatıon der Harvard University hervorgegangen, betreut VO  3 George

Wıilliams (« Radical Reformation“), und ann als Gesamt-
darstellung der täuferischen Taufauffassung gelten. Die „American Society
of Church Hıstory“ hat s1e mi1it dem Brewer-Preis ausgezeichnet.
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nzwiıschen 1st klar herausgearbeitet worden, dafß nıcht NUur der
„linke Flügel der Reformation“ ine uneinheitliche ewegung WAaäflTt, sondern
1n ıhm auch das Täutertum. Man darf also nıcht voreilig VO:  e} dem (Je-
meindebegriff der Täuter sprechen, SCNAUSO wen1g VO  .} der Tauflehre. Dar-
auf nımmt Armour Rücksicht und untersucht zunächst einzelne Täuter auf
ıhr Taufverständnis hın Balthasar Hubmaier, Hans Hut, Melchior off-
InNan und Pılgram Marbeck. Abschließend versucht CT, einıge gemeinsame
Grundzüge zusammenzustellen.
Miıt dieser Auswahl 111 Armour unterschiedliche Taufverständnisse ein-
fangen, die gleichzeıtig auch möglichst verschiedene Strömungen innerhalb
des Täufertums repräsentieren. Außerdem zıieht NUur die Männer heran,
die zumiıindest une Taufschrift verfaßt haben So ISt vielleicht erklären,

die Anfänge im Zürcher Tauferkreis, die sıch 1n einer Vielzahl
leiner Quellenstücke nıedergeschlagen haben, NUur dürftig aufgehellt WeT-
den und eın Mann einbezogen wird, der 1Ur mıiıt Vorbehalt den Täu-
tern gerechnet werden dürfte: Melchior Hoffman Seine Bedeutung für
die Ausbreitung des Täufertums soll damit nıcht in Zweitel SCZORCH
werden. ber ware doch überlegen BCWESCHNH, ob seıne Tautlehre nıcht
ebenso indirekt hätte dargestellt werden mussen WwW1e diejenige Thomas
Müntzers und Hans Dencks 1m Zusammenhang mit Hans Hut. Dieses
Verfahren hätte sıch als Vorarbeit ZUT: Untersuchung der Taufe be1 Menno
Sımons nahegelegt, Auf Menno Sımons aber wırd verzichtet. Es 1st nıcht
ganz einzusehen, atru: 1n eiıner Gesamtdarstellung weder Anfang noch
Ende einer Entwicklung berücksichtigt worden sınd

Wıe bereits erwähnt, geht Armour zunächst auftf die Schriften Balthasar
Hubmaiers ein. hne diesen Theologen, der die Täufer mMiıt exegetischen
Einsichten und theologischen Argumenten versorgte S 56), hätte hre Junge
Bewegung NUur schwerlich die heftige Polemik Zwinglıs überstanden. Hub-
maıer ISt erst allmählich in den täuferischen Standpunkt hineingewachsen.
Armour zeichnet diesen Weg nach Hubmaier kamen vermutlich schon
1520, sicher aber 1523 Zweitel der Kindertaufpraxis, die ohl
MmMIit Zwingli, VOrTr allem aber MIiIt Oecolampad Aaus Basel teilen schien.
Er geriet dann in die Auseinandersetzungen MIt den radikalen Retormern
in Zürich, dıe teıls vermittelnd, teils noch auf seıten Zwinglıs austragen
half, bis schließlich 5725 eindeutig für die Täuter Parte1i ergriff, sıch
VO!  3 Wi;lhelm Reublin tauten 1eß und die Glaubenstaufe in Waldshut
Oberrhein einführte S 19—24 Er kannte also die Zürcher Taufproble-
matık aus nächster ähe und konnte einem kundigen und herausfor-
dernden Verteidiger der Glaubenstaufe werden. Das mehr, als er
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den Kindertaufprotest der Täuter VO]  3 dessen Wurzelboden in der Theo-
logie Zwinglıs her aufgenommen hat Zwinglis Finfluß wiırkte stärksten
auf iıhn und annn VO  $ Armour überzeugend als Interpretament für Hub-
maıers Taufverständnis geNUTZT werden. Die Untersuchung möglicher Eın-
flüsse, die VO  3 Luther, Erasmus, den Zwickauer Propheten, üuntzer und
Karlstadt aUSSC:  Cn se1ın könnten (S 24—27), hat dagegen keine uecn

Ergebnisse gebracht. Sıe IsSt auch nıcht gründlich durchgeführt worden.
Auf Zwinglıs „gemäßigten Spiritualismus“ S 30) geht die Trennung VO

innerer und Außerer Taufe zurück, die ZUr Grundstruktur des täuferischen
Taufverständnisses wiırd. Gemehmsam Mi1t Zwingli behauptet Hubmaier;
daß „die innere Reinigung (der Seele) durch den Heiligen Geist
1St VO  $ der außeren Wassertaute“ (S Der wesentliche Akt ISt also
die Geisttaufte. Beide Reformatoren identifizieren die Geisttaufe MI1t dem
Glauben S 31) Armour welist darauf hın, da{fß diesem Punkt, dem
Verständnis des Glaubens, die gemeinsamen VWege sıch dann allerdings
schon trennen Zwingli betone den Gnadenakt, der den Glauben wirkt,
während Hubmaier die „SpONtane innere Hıngabe des einzelnen hri-
stus“ meıne (S 3D Daraus ergeben siıch 1U  S verschiedene Konsequenzen
für die orm der Taute Zwinglı versucht, die Kindertaufe und Hubmaier
die Erwachsenentaute begründen. Wır gehen dem Gedankengang Hub-
maljers nach
Als Antwort aut das Evangelium wird der Glaube bej Hubmaier
stellt cs Armour dar ZUr Voraussetzung der geistlichen Erneuerung
durch die Gnade S 3B Die Erneuerung aber vollzieht sıch, w1e oben —-

gedeutet wurde, 1in der Geıisttaute. So annn INnan Sagch, dafß nıcht 98088 die
Geisttaufe, sondern bereits der Glaube (a briet OMmMent of personal COIMN-

mitment“, 31 dem sichtbaren Akt der Wassertaufe vorausgehen AAA
(S 32) Dieser Gedanke steht hinter der oft wiederholten exegetischen
Beobachtung, daß die Reihenfolge Glaube Taute einzuhalten, der Glaube
also Voraussetzung der Taute sel. Be1i eiınem Säugling aber könne dieser
Glaube nıcht vorausgesetzt werden; mit selbstverständlicher Konsequenz
folge daraus ur Hubmaier die Glaubenstaute.
Armour bemerkt, dafß sıch in diese Taufbegründung durch den Glaubens-
begriff eın „voluntaristisches Element“ eingeschlichen habe und dafß 1e€
Diskussion über die Taute in das Problem der Willensfreiheit des Men-
schen“ S 32) einmünde. Um das auszuführen, mufß Armour aber auf die
spateren Schriften Hubmaiers ausgreıfen. Die Tautfschritften geben dafür
kaum oder nıchts her 50 verdienstvoll ist, die Lehre VO  3 der
Wıllensfreiheit bei Hubmaier analysieren und aut die Reste katholischer
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Theologie aufmerksam machen S 353 f.), darf diese Lehre aber nıcht
dazu gebraucht werden, die Differenz in der Taufbegründung bei Hub-
maıler und Zwinglı erklären. Erstens aßt siıch eine Unterscheidung VO
Glauben und Geıisttauftfe 1n den Tautfschriften nıcht nachweisen (Armour
jedenfalls iSt den Nachweis schuldıg geblieben); Zzweıtens finden sıch in den
Taufschriften nıiıcht vorbereitende Hınweise auf die Wiillensfreiheit und
umgekehrt in den beiden Schriften ZUTr: Willensfreiheit nıcht rückweisende
Verbindungen ZU Taufproblem, das Interesse Problem der Willens-
freiheit selbst WEeNN ein verborgenes ware) dient Hubmaier sachlich
nicht dazu, die unterschiedliche Taufauffassung motivieren: drittens äßt
die Begründung der Glaubenstaufe 1m Zürcher Täuferkreis, der MIit der
Trennung Von innerer und außerer Tauftfe, VvVon Geisttautfe (Glauben) und
Wassertautfe auskommt m  9 da{fß die Dıifferenz in der Tauflehre
woanders als im Glaubensbegriff suchen sein wird.
Die spirıtualistische Scheidung Von Geilist- un Wassertaufe, die das Tauf-
geschehen 1n eiınen göttlichen und einen menschlichen Akt auseinanderreißt,
könnte 1U  3 reilich einer Preisgabe der Wassertaufe führen. Dagegen
wehrt Hubmaier siıch aber ganz entschieden (S IZ) Für iıhn 1St die Wasser-
taufe ein Geschehen, das die Geisttaute („inner reality“) ZUT. Darstellung
bringt s 32) Ob 1er Zwinglıs Symbolbegriff (die Taufe als COgN1t10
salutis) aufgenommen und umgearbeitet worden ist, hat AÄArmour leider
nıcht untersucht. Darüber hinaus iSt die Wassertaufe ein „Pflichtzeichen“,
mi1t dem Täufling sıch Christus gegenüber Treue und Gehorsam
verpflichtet S 40) Eıngebettet 1St. diese Deutung in die Vorstellung VO!|

Taufbund, der 1mM weıteren Rahmen der Bundestheologie sachgemäß dar-
gestellt wird S 36—44). In diesem Zusammenhang spielt eine yroße Rolle
die Unterscheidung VO  a Johannestaufe (Alter Bund) und christlicher Taute
(Neuer Bund), die Hubmaier Zwinglı mıit Hılfe der lutherischen
Unterscheidung von Gesetz und Evangelium behauptet S 38 Es ist

bedauern, daß Armour diesen Gedankengang nıcht weıter verfolgt hat
Wenn die Rechtfertigungslehre dem zwıinglıschen Spiritualismus CH-
steuert, dem eine Unterscheidung biblischer Tauten Ja nıcht entspricht,
dann dürfte das fi  ur das Tautverständnis nıcht ohne erhebliche Kon-
SCQqQUENZEN se1in.
Konnte zunächst NUur angedeutet werden, wIie Hubmaier die spirıtualistische
Konsequenz Zwinglıs stOrt, ann Jjetzt gezeigt werden, daß sıch miıt
der Trennung VO  a innerer und außerer Taufe nıcht abfindet, Ja, daß s1e

überwinden versucht. Diese Absicht VO  } Armour als solche nıcht klar
Nuz ertaßt und systematisch verarbeitet steht doch hinter dem Ver-
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such, der Taufe auch ein „objektives Element“ zuzusci1reiben S 47)
Worın esteht nun?
Armour unterscheidet einen „privaten“ und einen „Öffentlichen“ Aspekt
der Wassertauftfe S 43) Der ıne esteht in der Gehorsamsverpflichtung
des einzelnen Jesus Christus gegenüber, der andere darın, dafß die Taute
den einzelnen m die Kıirche eingliedert“ (5 43) Ihr kommt auf einmal
mehr oder wenıg deutlich ausgesprochen ıne Heılsfunktion S 45)
Um das richtig verstehen, muß das Kırchenverständnis Hubmaiers uUurz
skizziert werden. ÄArmour arbeitet einerseits ein ındıyidualistisches, volun-
tarıstisches Verständnis heraus, andererseıts auch ein korporatives, das in
der Kırche „mehr als die Gemeinschaft der Gläubigen“ sieht, nämlich die
„irdische Nachfolgerin des inkarnierten Christus“ S 45) Damıt Ist der
Kırche gleichzeitig das Mandat übertragen, die Sünden vergeben. Die
soteriologische Funktion der Kırche 1st christologischen Ursprungs. Auft die
Wassertaute bezogen, heißt das „Die Wassertaufe 1st ZUuUr Vergebung der
Sünden notwendig, insofern s1ie den Glaubenden in die Kırche Christi ein-
führt, in der allein Vergebung gefunden werden kann“ S 46) Dieser
Gedanke muß vorausgesetzt werden, WEn der andere, daß der Täufling
siıch mMIt der Taufe verbindlich der „unterstützenden und korrigierenden
Diszıplin“ der Gemeinde unterstellt (S 43), richtig eingeschätzt werden
oll
Das „objektive Element“ durchsetzt die Tauflehre Hubmaiers. Mag auch
Nur „latent“ vorhanden se1n S 5/X, bestimmt N doch ganz eindeutig
den Versuch, die Einheit der Tauftfe der spirıtualistischen usgangs-
posıtion in der Theologie Zwinglis wahren. Die Wege Hubmaiers und
Zwinglis tTennen sich also nıcht Glaubensbegriff, sondern Kiırchen-
verständnis, das die Wassertaufe christologisch-soteriologisch qualifiziert.
Hıer scheint mir die Spitze des theologischen Bemühens Begınn des
Taufstreits 1n der Reformationszeit lıegen und nıcht sehr in dem
Bemühen, die Tauftheologie Ww1e Armour meınt 1n iıne Theologie
der Wiıedergeburt einzubetten (S 57 Dafß dennoch Züge einer solchen
Theologie beobachten sınd, oll damıt nıcht ausgeschlossen werden.
Hıer liegt aber nıcht die Stoßkraft
Wır konnten uns 1Ur mit der Grundkonzeption Armours auseinandersetzen,
viele hilfreiche Beobachtungen 7 B über das Leidensmotiv S 42), die
Bluttaufe S 572 ft.); exegetische und patristische Argumente S 47 und
die Taufordnung in Nıkolsburg S 54) mußten unberücksichtigt leiben.

In Zzweı weıteren Kapıteln untersucht Armour 198858  - austührlich die Tauf-
theologie Hans Huts. Dıie Grundlagen dieser Theologie reichen ın das Denken
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Thomas Müntzers und Hans Dencks zurück (S 58—64 Von üuntzer
hat die mystische Vorstellung VO der „inneren Tautfe“ übernommen,
der allein eıl schaffenden „Bewegung des göttlichen Geistes“ 11 Seelen-
grund des Menschen S 60) Und VO  3 enck hat siıch die Deutung der
Taute als „Bundeszeichen“ angeeignet. Sıe verknüpft den inneren Heils-
prozefß Müntzers MIt der „außeren Handlung öffentlicher Hingabe“ S 63)
Breıt wırd dann die Verfasserschaft der gewöhnlich Hut zugeschriebenen
Taufschrift „Von dem geheimnus der tauf“ erOrtert. Armour greift die
These Gordon upps auf, der diese Schrift untzer zuspricht, und findet
eiınen erwagenswerten Ausgleich 7wischen beiden Auffassungen. Er meınt,
Hut habe eiıne Vorlage Müntzers überarbeitet und als eigene Schrift heraus-
gegeben (S 73) Dıieser Vorschlag wırd sicherlich noch einmal überprüft
werden mMmussen Unter dem FEinfluß Dencks jedenfalls wırd die Weıche
gestellt, dıe das individualistische und mystische Erlösungsverständnis mit
der ekklesiologisch orjıentierten Tauflehre Grebels und Hubmaiers in Ver-
bindung bringt S F5) Darın sieht Armour den Anfang, den „inneren
und den außeren Aspekt des Taufgeschehens“ miteinander verbinden
(S 83) Wır haben diesen Antfang bereits bei Hubmaizer festgestellt.
Es erhebt sıch die Frage, ob Hut überhaupt gelungen ist, die Einheit des
Taufgeschehens wahren. Armour beobachtet einmal, daß die Wasser-
taufe eın nachträgliches „Zeugnis“ der „inneren Gnadenerfahrung“ se1
S 78), und Zu andern, dafß S1e der Geisttaufe vorausgehe S 84) Beide
Bestimmungen stehen zunächst iın Wıderspruch zueinander. Armour Vel”-

sucht, den Wiıderspruch dahingehend aufzulösen, dafß in der Wassertaufe
einerseıits die öffentliche Ankündigung der ınneren Taufe sıieht und anderer-
se1its das Einverständnis, Ja die Hingabe des einzelnen, die innere Taute 1m
Leiden bıs zZzu Ende erfüllen S 83) So wahr die innere Taute das
an Leben des Gläubigen durchzieht, wahr ISt auch, dafß die Gnaden-
erfahrung nıcht ohne das Leiden, EeErst seinem Ende zustande
kommt. Armours Vorschlag überzeugt nıcht, das weniger, als ein
Zıtat Aaus Huts Bekenntnis ın Augsburg diesen Widerspruch eingeführt hat
Das Bekenntnis müßte, WwWenNnn INan 1er überhaupt benutzen darf, miıt
besonderer Vorsicht behandelt werden vgl 92) „Zeichen“ und also
auch „Zeugnis“ 1st dıe Woassertaufe in der Taufschrift Nnur im futurischen
Sınne. Sıe oll den Menschen daran erinnern, die wahre Tauftfe Er War-
ten Wır beobachten, wiıe Hut die Hubmaiersche Zuordnung von innerer
und außerer Taufe umkehrt.
Der Versuch, beide Taufaspekte zusammenzuhalten, wırd also woanders

suchen se1n. Neben der Rezeption der mystischen Taufvorstellung Münt-
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ers besteht die Eıgenart Huts in der eschatologischen Deutung der Wasser-
taute. Sıe ISt eın „Zeichen“, das dem Menschen jetzt schon rettenden Anteıl

der Endzeit verleiht (vgl 6—9 Wer sıch also tauten Läßt, DvET-
hbindet sich Mit der Gemeinde der Endzeit (hier kommt der Bundesgedanke
Dencks zum Zuge) und kann jetzt schon 1in der Gewißheit leben, als ınd
Gottes aNgCNOMMEN und in den Leib Chriüsti eingegliedert se1in Dıie
Eingliederung im Vollzug der Wassertaute (sozusagen das objektive Ele-
ment) und die sıch darauf und in Zukunft ereignende Geisttaute fallen
also nıcht 1n einem Geschehen Diese in sıch unstimmige, durch-
AUuUs nıcht „kühne und eindrucksvolle“ S 96) Tautflehre hat ZWar das ober-
deutsche Täufertum stark epragt, weitergeführt wurde aber nıcht der
mystische, sondern der ekklesiologische Zug Das beweist Armour indirekt
damit, daß für die Verbindung beider Aspekte entweder NUuUr Huts
Bekenntnis 1n Augsburg oder Schriften seiner Schüler anführen kann
S 97 Sıe aber haben die mystische Tauftflehre Müntzers im entschei-
denden Punkt aufgegeben und sınd ZU Spiritualismus Hubmaiers zurück-
gekehrt.

Die Tauftheologie Melchior Hoffmans, ausführlich in der „Ordonnantie
Godts“ beschrieben, bringt aum NeUEC Gesichtspunkte in die Diskussion
ein: 6S se1 denn einen eigenwilligen mystisch und apokalyptisch gefärbten
Ausdruck. In den Grundzügen, meınt Armour, selen Hut und Hotffman
sıch sehr Ähnlıich, denn beide entwickeln iıhr Tautverständnis aus dem Geiste
der mystischen Tradıtıon, sehen den Höhepunkt der Tauferfahrung in der
Wiedergeburt und betrachten die Wassertaufe als eschatologisches Zeichen,
das die Auserwählten für das Kommen Christi Jüngsten Tage ammelt
(S 107)
Hoffman versieht diese Gemeinsamkeıiten, die sıch noch weıtere FEinzel-
züge anreichern lıeßen, allerdings Mi1t einıgen markanten Zutaten einer
aus biblischem Beziehungsreichtum schöpfenden Brautmystik und einer aDO-
kalyptisch empftundenen und entwortenen Heilsgeschichte. In diesem Rah-
men haben freilich die Elemente, die Hottman AUS täuterischen Kreıisen
aufgenommen hat, wıe A den Bundesgedanken, aber auch die Trennung
un Zuordnung VOoO  $ Geist- und Wassertauftfe, ine Veränderung erfahren.
Armour berücksichtigt War die heilsgeschichtliche Konzeption Hotffmans,
in welchem aße und auf welche Weiıse Aneıignung und Veränderung aber
OrgenommMen worden sind, hat höchstens angedeutet, nıcht aber niäher
untersucht. An diesem Punkte hätte Man sıch einen weıiterführenden Be1i-
rag der theologischen Rolle gewünscht, die Hoftman 1m Täutertum
gespielt hat. S50 wenıg der Weg seiner Herkunft VO! den Täufern über das
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Bekannte hınaus erhellt wird, weni1g wırd dem Weg seiner Wirkungen
auf die Täuter nachgegangen. Es fehlen Analysen über die Beziehungen
Bernhard Rothmann, der Ja einen starken Einflufß autf die Tautlehre Mar-
becks ausgeübt hat, un auf Menno Sımons. Dıe Hınweise auf die gewalt-
SsSame Rezeption Hoffmanscher Gedanken iın üunster sınd recht allgemeın
gehalten un versuchen, seine Tauflehre und -praxI1ıs eın wen1g Ver-

harmlosen un dem ruhigeren Strom des Täutertums anzunähern (S 108
Andererseits weist Armour auch darauf hın, daß Hoffman den Akzent
stärker auf die heilsgeschichtliche Zuordnung des Täuflings legt als aut
seine Gemeindezugehörigkeit S F12) Darın dürfte sich VO  } Hut deut-
lich unterscheıiden.
Gemeinsam ist beiden die Spirıtualisierung der Taute (bei Hotftman noch
kräftiger als bei Hut) und 1m Gegensatz dazu das Festhalten ınem
effektiven Verständnis der Wassertaufe. Dıie Einheit des Taufgeschehens
hat Hoffman aber ebensowenig gewahrt w1e Hut.

Armour schließt die Untersuchungsreihe mIit der Tauftheologie Pılgram
Marbecks. Er hat zweıtellos recht, wenn iıhr die „gedankenvollste Inter-
pretation der Taufe den Täufern“ (S 113) beschemigt. Formal hat
Marbeck die Taufe den Sakramentalismus der reformatorischen
Großkirchen und den Spiritualismus Schwenckfelds behaupten mussen.
Diese doppelte Front hat ihn nıcht überfordert;: sS$1e hat im Gegenteil Kräfte
freigesetzt, dıe iıhm sachlicher Klarheit verholfen haben Entschiedener
als das Täutertum bisher hat nämlich die Einheit des Taufgeschehens
testgehalten, die ıhm bei seiınen Gegnern bedroht schien, und s1e 1n eine
AUSSCWOSCHNE heilsgeschichtliche Konzeption eingebettet (S 113)
Bereits 1n der Auseinandersetzung miıt Zwingli die Täuter genötigt
worden, die Tautfe VOo  } der Heilsgeschichte her verstehen. Man behalf
sıch zunächst mit dem Bundesgedanken, der die Zäsur zwischen dem Alten
und Neuen Bund, VO' Zwingli einnivelliert, mit dem Taufbund in Ver-
bindung brachte. „Das War aber noch eın Versuch, die Heilsgeschichte
mit den Begriffen der Bundestheologie lesen“ (S 114) Das 1st erst
Marbeck gelungen. Daraus ergibt sıch 1ne heilsgeschichtliche Hermeneutik,
die sich Sanz besonders auf die Begriffsbestimmung der Tauftfe auswirkt.
Marbeck unterscheidet 7zwischen den Zeremonien 1m Alten Bund und den
Zeremonien 1m Neuen Bund Sıe verhalten siıch zueinander w1€e Verheißung
und Erfüllung. Die einen siınd Abbilder, Zeichen oder „Figuren“ und die
anderen sind „Wesen“, Armour übersetzt: Realıtät (S 114) Marbeck raumt
der „inneren Beschneidung dem Alten Bund“ ZWar eın ZEW1SSES Recht
ein, bestreitet iıhr aber jede rettende Funktion; S1e sSe1 NUur eın Zeıchen, das
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auf eiıne größere, noch ausstehende Realität verweılse S 114) Ebenso VOI-

hält sıch das (zesetz zZzu Evangelium. Das Gesetz führt ZUr Erkenntnis der
Sünde, aber nıcht Aaus ıhr. Das iSt allein dem Evangelium vorbe-
halten S 114 Wesen oder rettende Realität kommt also dem Christus-
ere1gn1s Zugeeijgnet wırd dem Menschen diese Realität durch das Werk
des Heıiligen Geistes (S 115)
Bevor Armour 1U  . auf die Taute eingeht, schaltet einen Abschnitt e1ın,
der dıe Stufen der Wiedergeburt schildert. Wır übergehen ıhn und fragen
nach der Bedeutung dieses heilsgeschichtlichen Konzepts für die Taute
Die Taufe hat zunächst eiınen Innenaspekt. So wıe der Ite Bund sıch aut
äußere Zeremonien bezieht, ezieht der Neue Bund sıch auf ıne „Rettung,
die bereıts ın dem Glaubenden gegenwärtig 1St  « S 1453 Er bedeutet aller-
dıngs die Hingabe des Menschen Gott (S 13199 oder besser: drückt
sıch 1n dieser Hıngabe Aaus. Der Mensch schließt diesen Bund nıcht 1n
eıgener, sondern „1N der Kraft Gottes“ (S 119) Der Akzent liegt also
nicht aut der Tat Gottes sıe 1St 1n Kreuz und Auferstehung Jesu Christı
geschehen sondern auf der von (SOtt gewirkten Hingabe des Menschen.
Der Neue Bund 1St eın Bund 1M Herzen des Glaubenden, eiınem gerein1g-
ten und durch die Gnade Christi erneuerten Herzen“ S 119) Der Glaube
allein erfaßt ih: Die Hingabe des Menschen artiıkuliert sich reılich NUr 1m
AÄußeren; ann der Innenaspekt der Taute nıcht ohne ihren Außenaspekt
behandelt werden.
Die Wassertaute partızıplert dem Heilsgeschehen 1m Menschen. Das
außere Zeichen wiıird gleichsam Mmiıt „Wesen“ gefüllt S 131} Obwohl die
Vergebung der Sünden der Taufe vorausgeht, sotfern der Heıilige Geıist be-
reıits das guie Gewissen schafft, wird Vergebung auch 1n der Wassertaufe
zuteil (S 121) Marbeck sıeht in ıhr eın „Mitzeugnis“, das das innere Zeug-
N1s des Heiligen Geıistes mitbezeugt. Und auf diese Weıse Ast die Wasser-
taufe ebenso notwendiıg und gültig wıe die innere Handlung selbst“
S 122) Innere und iußere Taute verschmelzen einem Geschehen.
Damıt 1St die Kindertaute ebenso abgewiesen w1ıe die spiritualıstische Ver-
flüchtigung der Wassertaute.
Armour beobachtet weıter, daß die 5ußere Handlung nıcht dem Menschen
allein überlassen bleibt, sondern MIt dem Wirken des Heiligen Geıistes
verbunden 1St (S 122) Hıer wırd die Brücke Zu Kırchenbegriff geschla-
SCH. Da der Heıilıge Geist 1in der Ordnung der Kirche wirkt, die Taufe
aber eın Teil dieser Ordnung st, verbindet sich die Vergebung, die die
Kırche gewährt, MIt der „be des Heıligen Geistes. Man ann LUr VO'  -

einer Vergebung sprechen S 123)
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Überblickt INa  z die kurze Paraphrase des Marbeckschen Taufverständnisses,
WwW1ıe Armour herausgearbeitet hat, läuft alles auf ein ettektives Ver-
ständnıis hınaus. Darın dürfte die überragende Leistung Marbecks liegen.
Wır haben die Untersuchung AÄArmours eın wen1g einseitig wıedergegeben.
Uns kam Aur daraut d. diese Leistung Marbecks herauszustreichen.
Armour beobachtet gelegentlich auch Spannungen und Unklarheiten in
Marbecks Argumentatıon S 119) Sıe sınd VO  z vornherein nıcht USZU-
schließen. ber leider fragt Armour nıcht nach deren Ursachen. Einmal
könnten S1e darın lıegen, dafß nıcht stark auf den Anteiıl Rothmanns

der Tautlehre eingegangen worden ISt, schließlich andelt sıch hier
ıne überarbeitete Vorlage. Gelegentliche Bemerkungen Aazu reichen

einfach nıcht Z Es 1STt nıcht recht einzusehen, WAarum die Quellenlage be1
Hut austührlicher behandelt worden ISt als hier. Zum anderen könnten
die Ursachen darın suchen se1IN, dafß Armour die Wiedergeburtslehre
und den mIt ıhr verbundenen Voluntarismus stärker als erlaubt in den
Ablauf seiner Taufuntersuchung hıineinreflektiert. Sıe steht doch gegenüber
der heilsgeschichtlichen Konzeption eutlich 1m Hıntergrund.
Aut dem Höhepunkt der täuterischen Tauflehre werden WIr 1M Blick auf
die SESAMTE Untersuchung fragen dürten, ob die Wiedergeburt denn Tat-
sächlich „eIn Schlüssel ZU Täufertum“ (S 135) sel. Elemente einer Wieder-
geburtstheologie sollen damıt nıcht geleugnet werden: aber liegt die Stofs-
kraft täuferischer Theologie nıcht doch 1m Gemeinde- bzw Kirchenver-
ständnıis? Und ISTt davon nıcht auch entscheidend das Taufverständnis BC-
pragt? Man wird nıcht Danz den Eindruck los, als suche der Baptist Armour
hier nach seinen geistlichen Vortahren. Er hätte diesen Eindruck vermieden,
WeNn die täuterische Tautlehre einer eindeutigen theologischen eur-
teilung unterzogen hätte.
Diese kritischen Anmerkungen haben iıhre Aufgabe verfehlt, wenn ıhnen
nıcht gelungen ISt; die Bedeutung dieser Untersuchung aufzuzeigen. Sie ISt
eın wichtiger Beıitrag ZU Verständnis der Taute im Täufertum und for-
dert uns auf, diesen Gegenstand ıcht länger vernachlässigen. Daß die
Glaubenstaufe mehr als ein Bekenntnisakt des Menschen ISt, dürfte viele
Gemeinden ANTCHCN, wieder nach eıner theologischen Begründung ihrer
Tauflehre und -praxıs fragen, dürfte auch das ökumenische Gespräch
ermutigen, weıter nach der gemeınsamen Voraussetzung der christlichen
Einheit 1n der Taute suchen
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Vgl Heinold Fast (Hg.), Der linke Flügel der Reformation, Bremen 1%62,

und 296
Quellen ZUr eschıchte der Täuter 1n der Siweiz, hg. V, Muralt

un Schmid, Zürich 1952 17  —
Vgl Fast, Bemerkungen ZUT Taufanschauung der Täufer, 1: Archiv

Reformationsgeschichte 5/7, 1966, 150 „In der Taute War für ıhn den Aauf-
ing verknüpft, W dAs 1 seiner Heilserfahrung nıcht voneinander tLrennen Wal,
die persönliche Bekehrung und das Gliedwerden eıbe Christi.“

Daß der Grundgedanke Von dem „Evangelium aller reatur“ ein genuin
Müntzerscher Gedanke sel, hat Armour ebenso wen1g Ww1e Rupp erwıesen.

Müller (Hg.), Glaubenszeugnisse oberdeutscher Taufgesinnter, Leipzıg 1938,
Die Wassertaute rfolgt auf den Glauben „Aus dem Gehör“ (ebd.:, 17)

hın, einer Vortorm des Glaubens, w 1e dann 1n der Geisttaufe entsteht.
Ebd

verweıse bei dieser Gelegenheit auf meınen eigenen Beitrag „Das doi)pelte
Bekenntnis 1n der Taufe“, der Anfang 1971 1n dem VO:  - mir herausgegebenen
Band 1€ Mennoniten“ (1n der Reihe Die Kirchen der Welr, VE Evangelisches
Verlagswerk Stuttgart) erscheinen wird
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